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AMTSBLATTAMTSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

Lindenberg/Eichsfeld
mit den öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden
Berlingerode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Tastungen, Wehnde,

 Teistungen mit den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen

VG Lindenberg/Eichsfeld

I. Haushaltssatzung der VG Lindenberg/Eichsfeld für das Haus-
haltsjahr 2020

II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk
1. Mit Beschluss vom 12.03.2020, Nr. 02/2020, hat die Gemeinschafts-

versammlung die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2020 beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 18.03.2020 die 
Haushaltssatzung sowie ihre Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 
bestätigt.

III. Auslegungshinweis
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 57 Abs. 3 
ThürKO in der Zeit vom

03.04.2020 bis 30.04.2020
öffentlich aus.
Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VG Lindenberg/
Eichsfeld sowie zu Ihrem eigenen Schutz ist aufgrund der rasanten Aus-
breitung des Virus SARS-CoV-2 die Einsichtnahme in den Räumlichkei-
ten der VG, Hauptstraße 17 in 37339 Teistungen nur nach vorheriger te-
lefonischer Terminabsprache mit der Kämmerei unter Tel. 036071/84626 
oder per Mail (m.schulze@lindenberg-eichsfeld.de) möglich.
An dieser Stelle ergeht der Hinweis, dass die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan auch über die Internetseite der VG Lindenberg/Eichsfeld 
unter www.lindenberg-eichsfeld.de (- Verwaltung - Satzung) eingesehen 
werden können.
Der Haushaltsplan liegt bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 S.1 ThürKO 
zur Einsichtnahme aus.

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft  
Lindenberg/Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2020
Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBL. 41), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBL. 
429,433), erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld fol-
gende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
hiermit festgesetzt;
er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen

und Ausgaben mit 1.615.900,00 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen

und Ausgaben mit 631.200,00 EUR

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4
Die Umlage zur Finanzierung von Ausgaben der Verwaltungsgemein-
schaft wird auf 793.026 EUR festgesetzt und bleibt damit unverändert. 
Der Umlagesatz beträgt pro Einwohner 117 EUR anteilig der Einwohner-
zahl der Mitgliedsgemeinden im Kommunalwahljahr 2019.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 269.316 EUR festgesetzt.

§ 6
Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Teistungen, den 25.03.2020
gez. Raabe  (Siegel)
Gemeinschaftsvorsitzender

Berlingerode

Gemeinde Berlingerode

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Berlingerode für das Haus-
haltsjahr 2020

II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk
1. Mit Beschluss vom 03.03.2020, Nr. 05/2020, hat der Gemeinderat 

der Gemeinde Berlingerode die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 20.03.2020 die 
Haushaltssatzung sowie ihre Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 
bestätigt.

III. Auslegungshinweis

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 57 Abs. 3 
ThürKO in der Zeit vom

03.04.2020 bis zum 24.04.2020
öffentlich aus.
Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VG Lindenberg/
Eichsfeld sowie zu Ihrem eigenen Schutz ist aufgrund der rasan-
ten Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 die Einsichtnahme in den 
Räumlichkeiten der VG, Hauptstraße 17 in 37339 Teistungen nur 
nach vorheriger telefonischer Terminabsprache mit der Kämmerei 
unter Tel. 036071/84628 oder per Mail (drobe@lindenberg-eichsfeld.
de) möglich.
An dieser Stelle ergeht der Hinweis, dass die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan auch über die Internetseite der VG Lindenberg/Eichsfeld 
unter www.lindenberg-eichsfeld.de (- Verwaltung - Satzung) eingesehen 
werden können.
Der Haushaltsplan liegt bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 S.1 ThürKO 
zur Einsichtnahme aus.
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Haushaltssatzung der Gemeinde Berlingerode  
für das Haushaltsjahr 2020
Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.10.2019 (GVBl. S. 
429,433), erlässt die Gemeinde Berlingerode folgende Haushaltssat-
zung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen

und Ausgaben mit 2.358.000 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen

und Ausgaben mit 744.300,00 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)

300 v.H.

b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) 389 v.H.

Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 393.000,00 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der beigefügte Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Berlingerode, den 25.03.2020
Dr. Bertram
Bürgermeister  (Siegel)

Satzung

zur Regelung der Aufwandsentschädigung  
für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehr-

angehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen 
herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr der 

Gemeinde Berlingerode

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 i. V.m. § 2 Abs. 1 und 2 der Thüringer 
Kommunal-ordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433) und des § 2 der 
Thüringer Feuerwehr-Entschädigungs-verordnung (ThürFwEntschVO) 
vom 26. Oktober 2019 (GVBl. S. 457) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Berlingerode am 03.03.2020 nachstehende Satzung beschlossen:

§ 1
Grundsatz

Die Aufwandsentschädigung wird nur für ehrenamtliche Tätigkeit gewährt.

§ 2
Höhe der Aufwandsentschädigung

(1) Der Ortsbrandmeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 80,00 Euro.
(2) Leiter einer Jugendfeuerwehr erhält eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 50,00 Euro.
(3) Der Vertreter der Position nach (1) erhält jeweils die Hälfte des für 
die Position vorgesehenen Betrages (§ 6 Abs. 6 ThürFwEntschVO). 
Nimmt der jeweilige Vertreter die Aufgaben des Vertretenen zeitweise 
voll wahr, so richtet sich die Aufwandsentschädigung nach § 6 Abs. 7 
ThürFwEntSchVO.

(4) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für

- den Gerätewart 40,00 Euro
- Feuerwehrangehörige

a) für die Alarm- und Einsatzplanung, 30,00 Euro
b) für die Bedienung, Wartung und Pflege der 

Informations- und Kommunikationsmittel
30,00 Euro.

§ 3
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Aufwandsentschädigungssatzung vom 22.04.2015 
außer Kraft.

Berlingerode, 23.03.2020
Dr. Bertram
Bürgermeister

Bauleitplanung der Gemeinde Berlingerode

(im Verfahren gemäß § 13b BauGB - Einbeziehung  
von Außenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB)

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 2 BauGB und der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB
(1) Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode hat am 10.10.2020 ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V. m. § 13b BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 10 „Am Finkengraben“ beschlossen.
(2) Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der nachfolgenden 
Übersichtskarte zu entnehmen und umfasst die Flurstücke in der Ge-
markung Berlingerode Flur 1 - 443 anteilig sowie 447, 448, 449, 450 und 
451. Das Plangebiet soll über die Straße Rotental erschlossen werden.
(3) Ziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Allgemeinen 
Wohngebietes im Sinne des § 4 BauNVO für die städtebauliche Entwick-
lung von einer den Bestand (Wohnbebauung) ergänzenden Bebauung 
am Ortsrand. Im Flächennutzungsplan ist der Bereich jedoch nicht als 
Baufläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im Zuge der Be-
richtigung angepasst. Das Verfahren wird gemäß § 13b BauGB (Ein-
beziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) 
durchgeführt.
(4) Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
(5) Gemäß § 13b BauGB i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit und Behörden gemäß § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen. Der 
Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
2 und 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB gegeben.
(6) Gemäß § 13b BauGB i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. 13 Abs. 
3 Satz 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass von der Umweltprüfung 
nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgese-
hen wird. Das Verfahren ist auch zulässig, da durch den Bebauungsplan 
kein Vorhaben vorbereitet wird, dass einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegt.
(7) In Ausführung des § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB (Beteiligung der 
Öffentlichkeit) i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB liegen die Planunterlagen (Plan-
zeichnung und Begründung) in der Zeit

vom 14. April 2020 bis 15. Mai 2020
In der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg / Eichsfeld, Hauptstraße 17, 
37339 Teistungen, im Bauamt Zimmer 306, während der Sprechzeiten* 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnahmen zu dem 
Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen.
Sprechzeiten*:

Mo.: 9.00 - 12.00 Uhr
Die.: 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.30 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.30 Uhr
Fr.: 9.00 - 12.00 Uhr
Sowie nach terminlicher Vereinbarung.
(8) Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden kön-
nen und das nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.
(9) Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB sind die Planunterlagen zusätzlich in das 
Internet einzustellen und können auf der Homepage der Verwaltungsge-
meinschaft Lindenberg/Eichsfeld unter
https://www.lindenberg-eichsfeld.de/aktuelles/index_ger.html
eingesehen werden.

Dr. Daniel Bertram
Bürgermeister
Gemeinde Berlingerode
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ÜBERSICHTSPLAN
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Teistungen

Gemeinde Teistungen

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Teistungen für das Haushalts-
jahr 2020

II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk
1. Mit Beschluss vom 26.02.2020, Nr. 03/2020, hat der Gemeinderat 

der Gemeinde Teistungen die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 13.03.2020 die 
Haushaltssatzung sowie ihre Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 
bestätigt.

III. Auslegungshinweis
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 57 Abs. 3 
ThürKO in der Zeit vom

03.04.2020 bis zum 24.04.2020
öffentlich aus.
Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VG Lindenberg/
Eichsfeld sowie zu Ihrem eigenen Schutz ist aufgrund der rasanten Aus-
breitung des Virus SARS-CoV-2 die Einsichtnahme in den Räumlichkei-
ten der VG, Hauptstraße 17 in 37339 Teistungen nur nach vorheriger te-
lefonischer Terminabsprache mit der Kämmerei unter Tel. 036071/84628 
oder per Mail (drobe@lindenberg-eichsfeld.de) möglich.
An dieser Stelle ergeht der Hinweis, dass die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan auch über die Internetseite der VG Lindenberg/Eichsfeld 
unter www.lindenberg-eichsfeld.de (- Verwaltung - Satzung) eingesehen 
werden können.
Der Haushaltsplan liegt bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 S.1 Thür-
KO zur Einsichtnahme aus.

Haushaltssatzung der Gemeinde Teistungen  
für das Haushaltsjahr 2020
Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 16.10.2019 (GVBl. S. 429,433) erlässt die Ge-
meinde Teistungen folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit festgesetzt; er schließt
im
Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mi 3.395.000 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 848.600 €

ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze)für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) Für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (Grundsteuer A)
300 v.H.

b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) 402 v.H.
2. Gewerbesteuer 383 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 565.800 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Teistungen, den 25.03.2020
Krukenberg  (Siegel)
(Bürgermeister)
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